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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 0 8 / 2 0 1 7 / B V    

Datum: 

13.03.2017 

Federführung: 

Dezernat IV, Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Projektgruppe Bioabfallbehandlung:  
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 
Absatz 3 Gemeindeordnung  
hier: Herr Bretschneider, als Vertreter der Firma 
Econum, Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und 
Umweltausschuss 

04.04.2017 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:    

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die Zuziehung von Herrn Ralph Bretschneider 
oder Stellvertreter als Vertreter der Firma Econum, Martin-Luther-Str. 69, 71636 
Ludwigsburg als Sachverständigen gemäß § 33 Absatz 3 der Gemeindeordnung.  

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Keine  

  

Einnahmen:  

Keine  

  

Finanzierung:  

Keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Herr Bretschneider stellt dem Bau- und Umweltausschuss die Ergebnisse der 
Feinkonzeptphase sowie den Beschlussvorschlag der Internen Projektgruppe 
Bioabfallbehandlung vor. 
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Begründung:  

Die Firma Econum in Ludwigsburg wurde beauftragt, die Projektgruppe Bioabfallbehandlung 
hinsichtlich der Steuerung und Umsetzung des Projektes „künftige Behandlung der Heidelberger 
Bio- und Grünabfälle“ zu unterstützen und zu begleiten. Nachdem die Ergebnisse nun vorliegen, 
wird Herr Bretschneider diese im Rahmen eines Vortrags darstellen und für vertiefende Fragen zur 
Verfügung stehen. Herr Bretschneider soll daher im ersten vorberatenden Ausschuss als 
Sachverständiger zugezogen werden.  

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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